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Auszug aus den Bio Suisse Richtlinien Teil V, Kap. 3.5 

RODUNG UND ZERSTÖRUNG VON WALD SOWIE FLÄCHEN MIT 
HOHEM SCHUTZWERT (HIGH CONSERVATION VALUE AREAS)  

 
Bio Suisse verbietet die Rodung und Zerstörung von Wald sowie Flächen mit hohem Schutzwert (High 
Conservation Value Areas) zwecks landwirtschaftlicher Nutzung. Darunter fallen z. B. Primär- und 
Sekundärwälder, Mangrovenwälder, Moor- und Sumpfgebiete, Steppen, Savannen oder 
Hochgebirgsvegetation, wie auch Kultstätten indigener Volksstämme (gem. Definition Teil V, Art. 3.5.1, 
Seite 266). Somit ist die Bio Suisse Zertifizierung von Kulturen auf ursprünglichen Flächen mit hohem 
Schutzwert ausgeschlossen. Ausgenommen davon sind Flächen, die vor 2005 gerodet worden sind.  
 

Definition Flächen mit hohem Schutzwert (High Conservation Value Areas) 

Zu den High Conservation Value Areas gehören:  
 

• Flächen, die aus globaler, regionaler oder nationaler Sicht eine besonders hohe 
biologische Vielfalt bieten (z. B. viele endemische oder bedrohte Arten, Refugien).  

• Flächen, die aus globaler, regionaler oder nationaler Sicht landschaftstypische 
Ökosysteme von signifikanter Grösse beherbergen. Diese Areale können sich 
innerhalb einer bestimmten Betriebseinheit befinden oder diese einschliessen. In 
solchen Flächen sind die meisten oder sogar alle lebensfähigen Populationen der hier 
natürlicherweise vorkommenden Arten in ihrer ursprünglichen Verteilung und Häufigkeit 
noch vorhanden. 

• Areale, die in seltenen, bedrohten oder gefährdeten Ökosystemen gelegen sind oder 
solche enthalten. 

• Zonen, die eine kritische Schutzfunktion innehaben (z. B. in Schutz von Quellgebieten, 
Erosionsschutz).  

• Gebiete, die zur Erfüllung der Grundbedürfnisse der lokalen Bevölkerung von 
fundamentaler Bedeutung sind (z. B. für deren Subsistenzwirtschaft oder Gesundheit).  

• Gebiete, die für die kulturelle Tradition und Identität der lokalen Bevölkerung von 
wesentlicher Bedeutung sind (Zonen von kultureller, ökologischer, wirtschaftlicher oder 
religiöser Relevanz, die in Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung ermittelt 
wurden).  

• Sekundärwälder, die 15 Jahre lang nicht bewirtschaftet worden sind. 
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